
1

Landkreis Uelzen
Der Landrat

Protokoll

über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses
der Wahlperiode 2016 – 2021 

Sitzung: Mittwoch, 13.11.2019

Raum, Ort:

Besprechungsraum 61 - Schwienau -, Kreishaus, EG, Veerßer Str. 53, 29525 

Uelzen,

Besprechungsraum 62 - Hardau -, Kreishaus, EG, Veerßer Str 53, 29525 Uel-

zen

Beginn: 16:30 Uhr

Ende: 18:15 Uhr

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

3 Einwohnerfragestunde

4 Feststellung der Tagesordnung

5 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 28.08.2019

6 Modellprojekt Pooling Schulbegleitung

Vorlage: VO/2019/128

7 Vorstellung der Erziehungs- und Familienberatungsstelle
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8 Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses

Vorlage: VO/2019/146

9 Haushaltsberatung 2020

10 Bericht der Verwaltung über wichtige Angelegenheiten

11 Anfragen

12 Einwohnerfragestunde

13 Schließung der öffentlichen Sitzung
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Anwesende:

reguläre Mitglieder

  KTA Kötke, Brigitte SPD

  KTA Lemm, Max CDU ab 16:35 Uhr (TOP 

5)

    Cohrs, Nicole TrägerJugendarbeit (KSB) bis 17:45 Uhr (bis 

TOP 9)

  KTA Dr. Koch, Kerstin SPD bis 17.25 Uhr (ein-

schließlich TOP 7)

  KTA Koke, Victoria GRÜNE

  KTA Mocek, Christian CDU ab 16:35 Uhr (TOP 

5)

  KTA Munstermann, Ralf UWG

    Tetzlaff, Matthias Träger freier JH (CJD)

    Zimmermann, Elena Träger freier JH (DRK) Vertretung für: Frau 

Katrin von Campe

beratende Mitglieder

    Gesterding, Nadine Eltern-/Erziehervertr. (Leben 

leben)

  KTA Hieke, Maik AfD ab 16:35 Uhr (TOP 

5)

  KTA Hyfing, Léonard FDP

    Lindemann, Gundula Vertr. ausl. Kinder/Jugendl. 

(DRK)

    Zobel, Andrea Vertr. ev.-luth. Kirchenkreis

Gäste

    Börger, Markus komm. Schulleitung FÖS Uel-

zen
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    Matthies, Heike Schulleitung OBS Ebstorf

    Rabe, Dörthe  

Verwaltung

  KOAR Lühring, Markus Amt 20

    Reiche, Rüdiger  Vertretung für: KOI 

Frau Bianca Kleu-

ker

    Wild-Werning, Markus  

  KVD'in Bölling, Anna Katharina Dez. II

Protokollführung

    Worm, Saskia  

Abwesende:

reguläre Mitglieder

    Hofmeister, Markus Träger Jugendarbeit (Kreisju-

gendring)

ohne Angabe von 

Gründen

    von Campe, Katrin Träger freier JH (DRK) abwesend

beratende Mitglieder

    Borchert, Tanja Familien-/Vormundschaftsge-

richt
entschuldigt

    Borger, Matthias Kreisjugendpfleger entschuldigt

  Dr. Hagemann, Claudia AG Uelzen (Jugendrichterin) ohne Angabe von 

Gründen

    Posniak, Wika Vertr. kath. Kirchenkreis ohne Angabe von 

Gründen

    Prehm, Susanne Landesschulbeh.-Vertretung 

(GS Rosche)
entschuldigt

    Schulze, Elke Gleichstellungsbeauftragte ohne Angabe von 
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Gründen

Verwaltung

  KOI Kleuker, Bianca Amt 51 abwesend

  Landrat Dr. Blume, Heiko Landrat abwesend, Anwe-

senheit nicht erfor-

derlich
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Protokoll

Öffentlicher Teil:

1 . Eröffnung der öffentlichen Sitzung

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

2 . Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

3 . Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

4 . Feststellung der Tagesordnung

Der Tagesordnungspunkt 8 „Modellprojekt Pooling Schulbegleitung“ wird vorgezogen als 

Tagesordnungspunkt 6 behandelt. Ansonsten wird die Tagesordnung einstimmig festgestellt.

5 . Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 28.08.2019

Beschluss: 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Die Vorsitzende merkt an, dass sie an die Proto-

kollführerin bereits den Hinweis gegeben hat, dass die Bereitstellung des Protokolls sowohl 

für die Ausschussmitglieder als auch für interessierte Bürger zu lange Zeit in Anspruch ge-

nommen hat, da dieses erst eine Woche vor der heutigen Sitzung über ALLRIS zur Verfü-

gung gestellt wurde. Sie wünscht sich eine zeitnahe Fertigstellung innerhalb eines Monats 

nach Sitzungstermin. Dies wird sie aber der Verwaltungsleitung auch nochmals kommunizie-

ren. 

6 . Modellprojekt Pooling Schulbegleitung
Vorlage: VO/2019/128
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Herr Börger stellt sich als Leiter des Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums In-

klusive Schule für den Landkreis Uelzen vor. Die Regionalen Beratungs- und Unterstüt-

zungszentren der Nds. Landesschulbehörde sind die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der 

sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung der inklusiven Schule in der jeweiligen 

Region. Mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen stehen sie Schulen, schulischem Per-

sonal, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Schulträgern und Studienseminaren zur Verfü-

gung.

Neben der ortsnahen Beratung ist es Aufgabe der RZI, Entscheidungen zum Einsatz des 

sonderpädagogischen Personals an Schulen vorzubereiten. Ziel ist es, landesweit unter Be-

achtung regionaler Ausprägungen eine vergleichbare Qualität in der Ausstattung der Schulen 

mit entsprechender sonderpädagogischer Expertise sicherzustellen.

Daher sei ihm das Modellprojekt ein Anliegen, da dieses die Stärkung des Schulpersonals 

vor Ort zum Ziel hätte, um so allen Schülern gerecht werden zu können.

Frau Matthies als Schulleiterin der Oberschule Ebstorf ergänzt, dass nach ihrer Ansicht In-

klusion als gemeinsames Miteinander für jedes Kind zu verstehen ist. Aktuell seien an der 

Oberschule Ebstorf inklusive der Schulbegleitungen 75 Mitarbeiter tätig. Jedoch sei es 

schwierig, ein multiprofessionelles Team vorzuhalten, wenn durch den freien Träger als Ar-

beitgeber der Schulbegleitung ein Wechsel der eingesetzten Person stattfindet. Ebenso sei 

die Schulbegleitung lediglich für das betroffene Kind zuständig, auch wenn in der Klasse 

unter Umständen auch Bedarfe bei anderen Kindern bestehen. Zudem mache es die aktuelle 

Konstellation schwierig, Absprachen zwischen den Lehrkräften und den Schulbegleitungen 

zu treffen, die für die Förderung des Kindes jedoch zwingend notwendig seien. 

Im Rahmen des Modellprojekts soll künftig nach dem Jahrgangssystem gearbeitet werden, 

welches vorsieht, dass eine Schulbegleitung ab Klasse 5 fest eingesetzt wird und ggf. bis zur 

10. Klasse in dieser tätig ist.

Sie wünsche sich feste pädagogische Fachkräfte, sodass der Unterricht in den Klassen zu 

zweit erfolgen kann, um z.B. mit den Schülern das sogenannte Auszeitmodell praktizieren zu 

können, bei dem ein Schüler, sofern er dem Unterricht nicht mehr störungsfrei folgen kann, 

unter Aufsicht eine Auszeit nehmen kann. Zudem sollen die Schulbegleitungen mehr ins 

Lehrkollegium integriert werden und auch gemeinsame Fortbildungen besucht werden.

Mit dem Modellprojekt wolle man nicht zusätzliche Ressourcen schaffen, sondern lediglich 

einen anderweitigen Einsatz der vorhandenen Ressourcen erreichen. 
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Frau Bölling führt fort, dass das Modellprojekt Pooling als operatives Ziel des Landkreises 

Uelzen festgelegt wurde. Es gehe dabei darum, das komplexe Dreiecksverhältnis zwischen 

Landkreis Uelzen als Kostenträger der Eingliederungshilfe, der Schule und den freien Träger 

als Arbeitgeber der Schulbegleitungen zu vereinfachen. Dazu wären seitens Herrn Börger, 

Frau Matthies und ihrerseits ein Arbeitskreis zur Konzipierung des nunmehr ausgearbeiteten 

Modellprojektes gebildet worden. Im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der 

Oberschule Ebstorf wolle man zum Schuljahr 2020/2021 beim Landkreis Uelzen 5 Schulbe-

gleitungen einstellen, die dann an der Oberschule Ebstorf in den 5. Klassen eingesetzt wer-

den. Der Einsatz erfolgt nach dem Schulsekretärinnenmodell, d.h. in den Schulzeiten arbei-

ten die Schulbegleitungen mit einem wöchentlichen Stundenumfang von ca. 30 Stunden, in 

den Schulferien weniger bzw. sind diese frei.

KTA Koke erkundigt sich, ob die Schulbegleitungen an den Dienstbesprechungen in der 

Schule teilnehmen werden und wie sich der geplante Stundenumfang von 30 Stunden wö-

chentlich ergibt, da die reine Unterrichtszeit der 5. Klassen diesen Stundenumfang nicht aus-

füllt. Frau Matthies erklärt darauf hin, dass neben dem eigentlichen Einsatz im Unterricht 

weitere Aufgaben wie Fallbesprechungen, die Teilnahme an Dienstbesprechungen, Hilfe-

plangespräche oder auch die Mitarbeit beim Setting der Unterrichtseinheiten anfallen, so-

dass die tägliche Arbeitszeit über den Unterricht hinaus erfolgt.

Auf weitere Nachfrage von KTA Koke hinsichtlich der Qualifikation der Schulbegleitungen 

wird seitens Frau Bölling und Frau Matthies ausgeführt, dass die genaue Stellenbeschrei-

bung noch nicht festsetzt, ein konkretes Profil jedoch Anfang 2020 erarbeitet wird. Der aktu-

elle Arbeitsmarkt wird es jedoch wahrscheinlich nicht hergeben, dass alle Schulbegleiter 

pädagogische Fachkräfte sind. Im Hinblick auf zusätzliche Qualifikationen der Schulbeglei-

tungen teilt Frau Matthies auf Nachfrage der Vorsitzenden mit, dass es vorgesehen ist, dass 

die Schulbegleitungen sowie Schulsozialarbeiter und Lehrer an denselben Fortbildungen 

teilnehmen sollen.

Herr Tetzlaff erklärt, ihm sei ein freier Träger im Landkreis Uelzen bekannt, der für seine 

Schulbegleiter eine einheitliche Grundqualifikation voraussetzt und fragt an, ob dies bei den 

Schulbegleitern, die im Modellprojekt eingesetzt werden, ebenfalls vorgesehen sei. Herr 

Börger erläutert, dass er es als Bonus sieht, wenn die Schulbegleitungen über eine pädago-

gische Ausbildung verfügen und ein Großteil der Personen, die als Schulbegleitung einge-

setzt werden, auch über eine entsprechende Ausbildung besitzen.

KTA Lemm sieht in dem Modellprojekt ein Schritt in die richtige Richtung und fragt an, in 

welche Richtung der Einsatz der Schulbegleitung in den weiteren Jahrgängen 6. – 10. Klas-

se tendiert. Ihm sei bekannt, dass aktuell sieben Schulbegleitungen in den 5. Klassen der 
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Oberschule eingesetzt sind. Frau Matthies teilt mit, dass eine Begleitung bis zur 10. Klasse 

optimal wäre, die Prognose von der 5. bis zur 10. Klasse allerdings abnehmend sei. Aktuell 

seien in den 5. und 6. Klassen jeweils sieben Schulbegleitungen tätig, in den 7. Klassen fünf, 

in den 8. Klassen vier sowie in den 9. Klassen lediglich noch eine Person. In den 10. Klassen 

gibt es derzeit keine Schulbegleitung mehr. 

Man müsse im Rahmen des Modellprojekts noch weitere Erfahrungen diesbezüglich sam-

meln. 

Abstimmungsergebnis:
Ja: 9

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Beschluss: 

Der Jugendhilfeausschuss und der Sozialausschuss empfehlen dem Kreisausschuss zu be-

schließen, das Modellprojekt „Pooling Schulbegleitungen“ zum Schuljahr 2020/2021 mit der 

Oberschule Ebstorf zu beginnen. Dazu sind zunächst fünf Schulbegleitungen einzustellen. 

Das Projekt wird fortwährend evaluiert

7 . Vorstellung der Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Herr Wild-Werning stellt die Erziehungs- und Familienberatungsstelle entsprechend der an-

liegenden PowerPoint-Präsentation vor (Protokollanlage_TO 7_Vorstellung EB_191113). 

Herr Tetzlaff spricht sich dafür aus, die Angebote der Erziehungs- und Familienberatungs-

stelle in den Kitas gerne noch häufiger durchzuführen, weil die Erreichbarkeit der Personen 

vor Ort größer sei.

Auf Nachfrage von KTA Hyfing teilt Herr Wild-Werning mit, dass zwischen den verschiede-

nen Institutionen im Landkreis (ev. Familienbildungsstätte, Erziehungs- und Familienbera-

tungsstelle etc.) keine Angebotskonkurrenz bestehe, im Gegenteil, man wisse von einander 

und mache ggf. auf passendere Angebote anderer Institutionen aufmerksam. 

KTA Koke erkundigt sich, ob seitens der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Dolmet-

scher insbesondere Telefondolmetscher eingesetzt werden. Dies wird von Herrn Wild-Wer-

ning bejaht.
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8 . Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses
Vorlage: VO/2019/146

Die Protokollführerin stellt die Vorlage nochmals zusammenfassend vor. Frau Lindemann 

resümiert kurz ihre 45-jährige Arbeit im Bereich Kinder, Jugend, Familie und Soziales. Für 

sie ist diese Sitzung die letzte und sie wünscht den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses 

alles Gute mit weiteren vielen anregenden fachlichen Diskussionen. 

Die Vorsitzende bedankt sich bei Frau Lindemann für ihre jahrelange Mitgliedschaft im Ju-

gendhilfeausschuss. Im Hinblick auf die vorgeschlagenen Personen für die Nachfolge von 

Frau Lindemann gibt sie zu bedenken, dass das DRK bereits durch Frau von Campe ein 

Mitglied im Jugendhilfeausschuss hat und daher ggf. bei der Nachfolge auf eine gleichmäßi-

ge Vertretung der Träger der Jugendhilfe im Jugendhilfeausschuss geachtet werden sollte.

KTA Hyfing äußert, dass er aufgrund der fehlenden Vorstellung der vorgeschlagenen Per-

sonen weder im Jugendhilfeausschuss noch im Kreistag aktuell eine der Personen auswäh-

len könne, da er keine Vorstellung der Fachkenntnisse und Intentionen der drei Personen 

habe. Er befürworte eine Vorstellung der Personen im Kreisausschuss.

KTA Lemm könne das Argument von KTA Hyfing nachvollziehen, er gibt jedoch zu beden-

ken, dass man damit den Weg eröffnet, dass jegliche Nachfolge von Ausschussmitgliedern 

eine entsprechende Vorstellung der Personen nach sich zieht.

Frau Zobel merkt an, dass man die Nachfolge für die Interessenvertretung ausländischer 

Kinder und Jugendlicher unter dem Gesichtspunkt betrachten sollte, wer bereits einschlägige 

Erfahrungen im Bereich „Migration“ hat.

KTA Hyfing beantragt, diesen Tagesordnungspunkt zur Beratung an die Fraktionen zurück-

zugeben. KTA Koke entgegnet, dass eine Beratung in den Fraktionen möglich gewesen sei, 

insofern sei sie dagegen, die Angelegenheit zur Beratung an Fraktionen zurückzugeben. Die 

Grünen-Fraktion würde sich für Frau Quednau aussprechen. 

Es wird abschließend über den Antrag von KTA Hyfing abgestimmt-

Abstimmungsergebnis:
Ja: 5

Nein: 3

Enthaltungen:
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Beschluss:  Der TOP 8 wird zur Beratung an die Fraktionen zurückgegeben.

9 . Haushaltsberatung 2020

Herr Lühring macht eine Einführung zum Gesamthaushalt des Landkreises Uelzen sowie der 

Teilhaushalte des Jugendamtes (051) und des Amtes für Teilhabe (055) mit dem Produkt 

055-01 Eingliederungshilfe nach SGB IX.

Anschließend stellt er das Produkt 051-01 „Unterhaltsvorschuss“ vor. Das operative Ziel 

„monatliche Abrechnung der Unterhaltsvorschussbeiträge mit dem Land“ bleibt auch in 2020 

bestehen, zusätzlich ist das Ziel „die organisatorische Umstrukturierung durch Trennung von 

Auszahlung und Rückholung im Bereich Unterhaltsvorschuss ist umgesetzt“. Unter dem Pos-

ten sonstige Transfererträge sind die Erträge zu fassen, die im Rahmen des Rückgriffs von 

den unterhaltspflichtigen Personen eingezahlt werden. Die Erhöhung bei den Aufwendungen 

für aktives Personal und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dadurch 

begründe, dass zwei zusätzliche 2,0 VzÄ Stellen im Stellenplan ausgewiesen sind und dar-

aus ein höherer Fortbildungsbedarf resultiert. 

Im Produkt 051-02 „Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege ergeben 

sich die sonstigen Transfererträge in Höhe von 600.000,00 € größtenteils aus den Kosten-

beiträgen für die Förderung von Kindertagespflege von Kindern unter drei Jahre. Bei den 

Aufwendungen für das aktive Personal sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-

tungen resultiert die Erhöhung zum Vorjahr ebenfalls aus der Schaffung einer neuen Stelle 

im Bereich der Kindertagespflege mit einem Stellenanteil von 0,5 VzÄ sowie der normalen 

jährlichen tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhung. Für die Investitionskostenzuschüsse 

an die Gemeinden für den Neubau/ Umbau oder Erweiterung von Kindergärten sind in 2020 

Abschreibungen in Höhe von 600.000,00 € angesetzt. Im Finanzhaushalt ist im vorliegenden 

Entwurf für die Investitionskostenzuschüsse zudem ein Darstellungsfehler unterlaufen, da ein 

Großteil des Ansatzes von 1.026.600,00 € für laufende Bauvorhaben veranschlagt wurden, 

bei denen jedoch lediglich die Reste aus dem vorherigen Haushaltsjahr übertragen werden 

müssen. Lediglich die Anträge der Hansestadt Uelzen mit einem geplanten Zuschuss von ca. 

403.000,00 €, der Gemeinde Himbergen mit ca. 50.000,00 € sowie der Antrag der Gemeinde 

Wriedel bezüglich der Erhöhung des Zuschusses mit ca. 20.000,00 € sind neu zu veran-

schlagen.

Für das Produkt 051-03 „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Ju-

gendschutz“ sind im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 299.000,00 € an-

gesetzt, hierunter fallen auch die Zuwendungen für die Projekte „JUSTIQ“ und „PACE“. Die 

Höhe der einzelnen Zuwendungen sind der Übersicht Vorabdotierungen zu entnehmen. 
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Weiterhin wird von Herrn Lühring das Produkt 051-04 „Förderung der Erziehung in der Fami-

lie, Hilfe zur Erziehung“ vorgestellt. Aufgrund der Bildung des Amtes für Teilhabe (Amt 55) 

sind in diesem Produkt einige Anpassungen der einzelnen Posten vorzunehmen gewesen. 

Der Posten Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurde um ca. 57.000,00 € reduziert, da 

die Inklusionspauschale vom Land nunmehr dem Amt 55 zuzuordnen ist. Dies betrifft ebenso 

einen Teil der Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Maßnahmen der sonstigen 

Transfererträge. Auf Nachfrage von KTA Hyfing teilt Herr Lühring mit, dass sich die Außen-

stände bei den Kostenbeiträgen der Eltern zum 30.06.2019 auf ca. 600.000,00 € belaufen. 

Bei den Aufwendungen für aktives Personal werden 3,5 VzÄ Stellen der Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII im Teilhaushalt 55 veranschlagt und führen daher zu einer Reduzierung 

dieses Postens um ca. 208.400,00 €.

Unter den Posten Transferaufwendungen sind u.a. die Ausgaben für die Hilfen zu Erziehung 

nach § 19 (Eltern-Kind-Einrichtung), § 31 (Sozialpädagogische Familienhilfe) § 33 (Vollzeit-

pflege) § 34 (Heimerziehung) und Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII zu fassen. 

Insbesondere wurden die Ansätze für die Unterbringung in einer Eltern-Kind-Einrichtung und 

Heimerziehung erhöht, aufgrund der Ausgliederung der Kosten für die Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII reduziert sich der Ansatz für 2020 zum Vorjahr jedoch von 

19.264.700,00 € auf 14.709.000,00 €.

Im Produkt 051-05 „Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkun-

dungen“ gibt es lediglich Aufwendungen und keine Erträge.  Der Bereich Aufwendungen für 

aktives Personal erhöht sich aufgrund gestiegener Fallzahlen in Höhe von 10 % zum Aus-

gangsjahr 2016 um 1,18 VzÄ Stellen Entgeltgruppe E9c und eine 0,5 VzÄ Stelle Entgelt-

gruppe E5 auf 734.100,00 €

Für das Produkt 51-06 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ wurde das neue operative Ziel „die 

Jugendeinrichtungen werden gemäß Gremienbeschluss umgestaltet“ festgelegt. Frau Bölling 

erläutert hierzu, dass man sich in diesem Jahr intensiv mit den Einrichtungen beschäftigt 

habe. Es fand u.a. eine Begehung der drei Einrichtungen statt. Jedoch habe man aktuell 

seitens des Gebäudemanagements noch keine Einschätzung hinsichtlich der Kosten für 

notwendige Baumaßnahmen erhalten. Daher gäbe es derzeit noch keinen Gremienbe-

schluss.

Herr Lühring erläutert zu den ordentlichen Erträgen, dass aufgrund der unterschiedlichen 

rechtlichen Grundlagen für die Erhebung der Entgelte der Einrichtungen die Benutzungsge-

bühr für die Jugendbildungsstätte Oldenstadt unter die öffentlich-rechtlichen Entgelte und die 
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Einnahmen aus der Vermietung des Jugendheims Bruchdorf und des Jugendzeltplatzes 

Wieren unter die privatrechtlichen Entgelte fallen. 

KTA Hyfing erkundigt sich, ob die Aufwendungen für interne Leistungen an das Gebäude-

management geleistet werden. Dies wird von Herrn Lühring bejaht.

Abschließend stellt Herr Lühring den bisherigen Entwurf des Teilhaushaltes 55 – Amt für 

Teilhabe, Produkt 055-001 Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Darstellung, die zeitnah noch ergänzt und diffe-

renziert wird. Unter den Zuwendungen und örtlichen Erträgen findet sich der Anteil der Kos-

tenbeiträge für die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII wieder, in den Aufwendungen für 

aktives Personal sind 3,5 VzÄ Stellen der Eingliederungshilfe nach § 35a sowie eine neu 

geschaffene Stelle für die Amtsleitung sowie die 5 zu bestehenden Stellen der Schulbeglei-

ter/innen für das Modellprojekt Pooling Schulbegleitung wieder. In den Transferaufwendun-

gen sind 5.980.000,00 € enthalten, die vormals dem Teilhaushalt 51, Produkt 051-04 zuzu-

ordnen waren.

Bei den 23.580.600,00 € des Postens Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Bereich 

der ordentlichen Erträge handelt es sich um die voraussichtlichen Abschlagszahlungen des 

Landes.

Im Hinblick auf die der Sitzungsmappe beigefügten Zuschussanträge teilt die Protokollführe-

rin mit, dass diese bereits im Haushaltsentwurf enthalten sind und lediglich der Information 

dienen. Der Antrag der Gemeinde Wriedel ist bereits an anderer Stelle erörtert worden.  

10 . Bericht der Verwaltung über wichtige Angelegenheiten

Es wird kein Bericht der Verwaltung vorgetragen.

11 . Anfragen

Es liegen keine Anfragen vor.

12 . Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Wortmeldungen vor.
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13 . Schließung der öffentlichen Sitzung

Die Vorsitzende schließt die Sitzung.

Frau Kötke i.V. A. Bölling

Vorsitz Landrat

Saskia Worm

Protokollführung
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